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Verwaltungsrechts zu ibertragen, ist einleuchtend. Die Zeichen
mehren sich, dass diese Uberzeugung in parlamentarischen und
anderen Gruppen an festem Boden gewinnt. Wenn die Ver-
waltungsbehOrden nicht selbst einsehen, dass sie bei der Errichtung
eines Verwaltungsgerichts nur zu gewinnen haben, so ist ihnen nicht
zu helfen. Das kann aber weitere Volkskreise nicht hindern, dem
gegenwdrtigen mangelhaften System ein dem modernen Rechts-
empfinden besser entsprechendes vorzuziehen.

ZURICH. DR. HANS SCHULER.

UBER ALTEN UND NEUEN
STADTEBAU.

Dass alte Stddte, Strassen und H&user an sich schon eine
gewisse bannende Gewalt auf jeden feiner Empfindenden ausiiben,
ist leicht zu rechtfertigen. Als tberlebende Zeugen der Vergangen-
heit sind sie voller Geheimnisse, deren Ergriindung nicht nur ein-
zelne Menschen, sondern oft ganze Volker leidenschaitlich be-
schéftigt; denn der Drang, zu wissen, wie vor hunderten oder
tausenden von Jahren die Welt sich gestaltete und die Vorfahren
lebten, steckt nicht nur Geschichts-, Kultur- oder Kunstforschern
im Blute. Aber weder Lied noch Bild und Chronikbericht aus
alter Zeit wirken derart auf diese Neugier ein, wie die erhaltenen
Baudenkmaéler, die so plastisch vor uns stehen, dass sie uns
korperlich in sich aufnehmen und uns mit den Mauern um-
schliessen, in denen noch ein Wiederhall langst verklungener
Stimmen zu schlummern scheint. In einem Lied, einem Bild
leben die Hoffnungen, Ahnungen und Stimmungen seines Schop-
fers fort, in einem Architekturwerk, der korperlichen Stiitze und
Hiille des unmittelbaren Lebens seiner Entstehungs- und Be-
niitzungszeit, die Bedirinisse, die Lebensformen, die Zustdnde
seiner Epoche.

Und doch wirden diese steinernen Zeugen vergangener
Zeiten nicht so eindringlich zu unserem Herzen sprechen, redeten
sie nicht in einer schonen, unseren Augen verstdndlichen und anhei-
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melnden Weise. Allerdings ist diese Sprache der Schonheit keine
gewollte, keine bewusste; sie ist von zweckentsprechender Selbst-
verstdndlichkeit, schlicht und anspruchslos. Der Ausspruch, den
Lessing’s ,Frauenzimmerchen“ Franziska tut: ,Wenn wir schon
sind, sind wir ungeputzt am schonsten® gilt nicht nur fiir Frauen
und Maéadchen, sondern fiir alle Dinge der Welt. So sind alte
Gassen schon und anheimelnd, nicht, weil sie an prunkvollen
Paldsten voriiberfithren, sondern weil sie von Hausern gebildet
werden, die allein nach praktischen Bediirfnissen mit Ehrlichkeit
und selbstbewusstem Egoismus erbaut wurden. Riicksichten auf
die Strasse gab es keine. Die Leute wollten in ihrer Behausung
moglichst gut und bequem wohnen; ob die Fassade symmetrisch
ausfiel, ob sie reprdsentativ wirkte oder nicht, war meist einerlei.
Der Schmuck beschrdnkte sich auf wenige, fiir die Beniitzung
besonders wichtige Bauteile, wie Portale oder Erker, und Archi-
tekturglieder gar, die nur dekorativer Wirkung ihr Vorhandensein
danken, wurden ganz vermieden. All das aber war nicht etwa
die Folge eines bewussten Schoénheitsdrangs, sondern wurde
unbewusst schon, durch sorgsamste, allerdings auch geschmack-
vollste und durch Baugesetze oder dhnliche Bestimmungen nur
wenig beengte Ausniitzung aller natiirlichen Bedingungen des Bau-
platzes und der zukiinftigen Bewohner. Dazu kommt noch als
weiteres und nicht selten ausschlaggebendes Schénheitsmotiv un-
serer alten Strassenbilder die Unregelméssigkeit der Strassen-
winde, das Vor- und Zurickriicken der einzelnen Gebdude, die
entziickend malerischen Gruppierungen, Uberschneidungen und
Durchblicke, die sich eben aus der engsten Anpassung ans Ge-
linde ganz von selbst ergaben, heute aber nicht selten noch im-
mer als mit kiinstlerischer Absicht hervorgerufen bewundert werden.

»ES ist behauptet worden“, sagt R. Baumeister in seiner
Schrift ,Stadtbaupldne in alter und neuer Zeit“ (Stuttgart 1902),
,dass die reizvolle Wirkung der gewundenen und gebrochenen,
vor- und zuriickspringenden Hauserreihen das Ergebnis wohl-
bewusster Absicht und tiefen Studiums der alten Architekten ge-
wesen sei. Ich kann diese Ansicht nicht teilen, meine vielmehr,
dass anfangs nur die allgemeine Richtung und die ungefdhre
Breite der Hauptstrassen allgemein angenommen, beziehungsweise
vorgeschrieben wurde, die Ausbildung im einzelnen aber, Stellung
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der Hduser an der Baulinie und Anschluss von Nebenstrassen
dem Belieben der Baulustigen ziemlich iiberlassen blieb. Bei den
im Laufe der Zeit vorkommenden Umbauten und Neubauten emp-
fand man dann die Unregelméssigkeit des Stadtplans kaum als
lastigen Zwang, sondern suchte sich mit natiirlichem Kunstgefiihl
und dem Bediirfnis entsprechend dem Bestehenden anzuschliessen.
Somit sind die malerischen Bilder aus mittelalterlichen Stddten
nicht Schépfungen aus einem Guss, sondern das Werk von Jahr-
hunderten*.

Diese Auffassung wird durch die Tatsache wirksam unter-
stiitzt, dass die Baumeister und BehoOrden f{ritherer Zeiten fast
aller technischen Hilfsmittel entbehrten, die Fldchen ziffermassig
und graphisch genau darzustellen und die in diesen Darstellungen
vorgenommenen Einzeichnungen in die Natur zu tbertragen. Erst
seit den im fiskalischen Interesse anfangs des XIX. Jahrhunderts
vorgenommenen Landesaufnahmen entstanden aus tatsdchlichen
Messungen hervorgegangene Stadtpldne, die ein richtiges Bild der
bestehenden Flachen- und Grenzverhéltnisse gaben, aber auch
jene mit Recht beriichtigten Reisschienen-Fluchten einzuziehen
erlaubten. Die malerisch wirkenden, unsere Zeit so maéchtig an-
regenden krummen Strassen und unsymmetrischen Pldtze verdanken
ihre Entstehung demnach allein der egoistischen Willkur der
Einzelbesitzer und dem einstigen Unvermégen der zustdndigen
Behorden, zugunsten der Allgemeinheit das Bestreben des Grund-
eigentiimers zur moglichsten Ausniitzung seines Bodens durch
genau eingemessene (Grenzen und Fluchten einzuddmmen.

Uberall aber, wo bewusst kiinstlerische Absichten im Stédte-
bau hervortreten, entstehen schon in allerdltesten Zeiten, soweit
dies die technischen Hilfsmittel erlauben, geradlinige, gleichbreite
Strassen und streng rechtwinklige Pldatze. Man denke nur an die
zahlreichen Beispiele des Altertums, an die Strassenkorrektionen
der italienischen Renaissance oder an die viel fritheren Stadte-
grindungen des Deutschordens im Nordosten Deutschlands, die
eine durchaus regelmdssige konzentrsche Bauweise und ein recht-
winkliges Strassennetz zeigen. Wenn dagegen einer der bedeutend-
sten Theoretiker und Praktiker aller Zeiten, Leon Battista Alberti,
nach Burckhardt’s , Geschichte der Renaissance in Italien® in seinem
Werke ,De re aedificatoria“ die Forderung aufstellt, dass man
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zwar fiir Hauptstrassen die Geradlinigkeit mit Hé&usern von
gleicher HOhe und gleichen Portiken“ als Regel nehmen solle,
dass aber im iibrigen aus dsthetischen wie praktischen Griinden
die Schlangenwindung zu bevorzugen sei, spricht das nicht gegen
unsere Behauptung. Es beweist nur, dass wie heute so bereits
damals, in dieser Zeit eines hoch entwickelten und allgemein ver-
breiteten dsthetischen Gefiihls und bei dieser kraftigen Person-
lichkeit, die Neigung vorhanden war, das als Nebensache zuféllig
Entstandene aber durch seine Wirkung vor allem ins Auge fal-
lende zur liebevoll gepflegten Hauptsache zu erheben.

Dazu kommt weiter, dass unserer durch gesetzlichen Zwang
nach allen Seiten beengten, iiberaus fiirsorglich beschirmten Zeit
rein architektonisches Empfinden fremd geworden ist, dass sie
gelernt hat, das Kunstwerk nicht mehr als solches, sondern nur im
Zusammenhang mit seiner Umgebung zu betrachten. Es ist dieselbe
Zeit, die die Schonheiten der Natur entdeckte, und der es beschieden
war, die Raumkunst und als deren Bestandteil im Stiddtebild die
y,malerische Architektur“ zu schaffen. Und wiederum ist es die
Epoche der Renaissance, die analoge Zustdnde zeigt. Auch in ihr
wurde nach Burckhardt in den wichtigsten Stddten Italiens bau-
polizeilich dusserst streng gegen Vorspriinge, Erker, Vorbauten usw.
eingeschritten; nicht nur, dass man das Anbringen dieser Motive
an neuen Gebduden untersagte, man ging auch den bereits vor-
handenen mit der ganzen Griindlichkeit dieser ,kraftigen Kunst-
zeit“ zu Leibe. Allerdings war damals das Bestreben, schon zu
bauen, dank der kiinstlerischen Feinfiihligkeit jener Geschlechter,
zumeist gliicklicher und erfolgreicher als heutzutage.

* *
*

Unsere moderne Stddtebaukunst ist demnach durchaus keine
Wiedererweckung einer alten Kunstiibung, sondern die Entstehung
eines neuen Kunstzweigs, dessen Erscheinung durch die vollstédn-
dige Umwadlzung aller kulturellen Verhéltnisse seit dem Anfang
des vorigen Jahrhunderts bedingt erscheint.

Jede neue Kunstrichtung bedarf einer Entwicklungszeit, bis
sie neue Formen fiir ihre neuen Zwecke gefunden hat. Die wich-
tigste aber, von vornherein sei es betont, auch die zweckwidrigste
Erfindung dieser Ubergangszeit der Stidtebaukunst ist die ,Bau-
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linie“, das logische Ergebnis der durch die Fortschritte der Ver-
messungskunst ermoglichten Stadtpldne. Die Strassenfluchtlinien,
die darin — in der Flache — klar wiedergegeben sind und denen
zur vermeintlichen Vollkommenheit nur absolute Geradlinigkeit
und Parallelitit der Strassenwdnde fehlte, und die irrtiimlicher-
weise statt als unbewusste Folge als die Ursache der alten Bau-
fluchtlinien angenommen wurden, veranlassten die grundfalsche
Folgerung, dass es moglich sei, durch Ziehung neuer mathema-
tischer Linien an anderen Orten ebenfalls die Entstehung har-
monischer Raumgebilde, schoner Gassen- und Strassenwénde, her-
vorzurufen. Das Zusammenfallen von Strassen- und Hausflucht
galt dabei als selbstverstdndliche Notwendigkeit. Nun wirken aber
die Blicke in alte Strassen stets malerischer und schoner, je grosser
die Mannigfaltigkeit der Baufluchten ihrer Hd&user ist, die nur
ganz selten mit der Strassenflucht auf kurze Zeit zusammenfallen.
Durch eine schematisch am Reissbrett gezogene einheitliche Bau-
linie hingegen lédsst sich nie und nimmer ein anmutiges Strassen-
bild hervorrufen, zumal dann nicht, wenn, wie jetzt noch fast
iiberall iiblich, Bauflucht und Strassenflucht streng identisch sind
oder wenigstens parallel verlaufen.

Der Einwand allerdings, dass uber der Schénheit neu zu
schaffender Strassenbilder das offentliche Interesse stehe, das
strengste Ordnung in Baulinien-Angelegenheiten fordern miisse, ist
vollaus berechtigt und daher sorgsamst zu beriicksichtigen. Aber
wenn es moglich wiirde, die Strassenwdnde, unbeschadet der von
der Offentlichkeit an die Strasse zu stellenden Anforderungen
nicht mehr aus der toten konstruierten Linie, sondern mit kiinst-
lerischer Absicht als Raumgebilde komponiert zu entwickeln, und
jedes Gebdude dem Strassenbild als Ganzes frei und ungezwungen
einzufiigen, so wdre damit ein ganz bedeutender Fortschritt in der
Entwicklung unserer Stddtebaukunst erreicht. Und das scheint
auch praktisch nicht allzu schwierig durchzufithren. Man muss
nur einmal an massgebender Stelle strengstens zwischen der
Strassenfluchtlinie und der Baulinie unterscheiden und ihr Zusam-
menfallen stets nach Moglichkeit verhindern. Bauflucht und Stras-
senflucht sollten in der Regel divergierend, hochstens auf kiirzere
Strecken parallel verlaufen, der Zwischenraum aber zwischen beiden,
soweit er nicht nach besonderen Bestimmungen iiberbaut wird,
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zur Verbreiterung der Gehwege der Strassen beniitzt, oder bei be-
stimmten grdsseren Entfernungen zwischen den Fluchten beider
Strassenwénde als Vorgirten angelegt werden.

Bei Festsetzung der Strassenfluchtlinien, die in tunlichster
Geradlinigkeit, aber unter sorgsamster Anpassung an das natiir-
liche Geldnde und an die bestehenden Besitzgrenzen durchzufiihren
wdren, sind allein offentliche Interessen massgebend. Die Bau-
fluchten selbst, deren gegenseitiger grosster oder kleinster Abstand
schon bei Festsetzung der Strassenfluchten normiert werden kann,
sollten von der Baupolizei gelegentlich der Genehmigung der
Baugesuche bestimmt werden, jedoch jeweils nur fiir das Grund-
stiick des betreffenden Baulustigen und stets auf Grund eines
fertig ausgearbeiteten Bauprojekts, das die Fldachen zwischen Stras-
sen- und Bauflucht Vorbauten aller Art, Risalite, Erker, Terrassen,
Veranden, Freitreppen und Portale bis zu einem jeweils zu be-
stimmenden Prozentsatz mitbeniitzen diirfte.

So wire es moglich, trotz vollig gednderter Verhéltnisse,
doch auf kiinstliche Weise und mit bewusster Absicht dieselben
Grundbedingungen fiir die Entwicklung einer schonen Raumgestal-
tung der Strassenwidnde zu erhalten, die frither als Folge der
ortlichen Verhéltnisse und der geringen Vermessungskenntnisse
der Baubeflissenen unbewusst jene Fiille reizvoller Strassenbilder
hervorzaubeiten, die uns noch heute so sehr entziicken.

* *
*

Die Stadt Ziirich steht im Begriff, bei der geplanten Uber-
bauung des Geldndes am rechten Ufer der Limmat von der
Bahnhofbriicke abwirts, gegeniiber der Platzpromenade, die im
Vorstehenden ausgefiihrten Theorien iiber modernen Stddtebau in
weitsichtiger Weise zumteil auch praktisch zu verwirklichen. Nach
der vor kurzem ausgegebenen Weisung des Stadtrats an den
Grossen Stadtrat ,betreffend die Bau- und Niveaulinien und eine
Bauordnung fiir die Uberbauung des Stampfenbachareals* sind
zundchst statt der offenen Ausmiindungen der Strassen in die
projektierten Pldtze iiberbaute Durchfahrten vorgesehen, ,damit
die Platze besser geschlossene Winde erhalten, wie die Stddtebau-
kunst sie fordert*. Dann aber wird ausdriicklich die Erlaubnis
erteilt, dass die H&iuser gewisser Baublocke in den oberen Ge-
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schossen zuriicktreten, an der Limmat aber durch Fligelbauten
vergrossert werden diirfen, die bis an das Flussufer vortretend,
unten die Strasse durchlassen, nach oben hin jedoch beschriankt
sind, um ,das reizvolle Bild im Wasser sich spiegelnder Bauten
zu schaffen und Abwechslung in die Gestaltung der Uberbauung
lings der Limmat zu bringen.“ Und weiter! ,Die freie Lage des
Geldndes am Flussufer gegeniiber der Platzpromenade, in einer
sanften konkaven Biegung des Ufers, bewirkt, dass die Bauten
schon in betrdchtlicher Entfernung als Teil eines den Fluss und
die maéchtigen Bdume der -Platzpromenade umfassenden Land-
schaftsbildes gesehen werden, und daraus erwéchst das Bediirfnis,
dass von der Uberbauung alles ferngehalten werde, was das Bild
verunzieren wirde“. Deshalb wird dem Stadtrat die Befugnis ein-
gerdumt, ,Bauten zu untersagen, durch die die Schonheit des
Bildes beeintrachtigt wiirde“, wohingegen den Grundeigentiimern
erlaubt werden soll, ,entgegen der Regel in § 54 des Baugesetzes
selbst bei geschlossener Bebauung hinter der Baulinie der Ufer-
strasse zu bleiben*, falls er in gewissen Fdllen eine Beschrdnkung
der Haush®he auf 20 Meter eintreten ldsst. ,Bauordnung und Bau-
polizei werden dafiir zu sorgen haben, dass da, wo Gebédude hinter
andere zuriicktreten, die sichtbar werdenden Seitenmauern ein ge-
falliges Aussehen bekommen. Dann wird der Wechsel der Fluchten
dem Auge Kurzweil schaffen!“

Diese kurz geschilderten Bestimmungen, die in einer aus-
fuhrlichen Bauordnung fiir das Stampfenbachquartier niedergelegt
sind, zeugen von sorgsamem Studium und ungemeinem Ver-
stdndnis fiir die Forderungen eines modernen, auch d&sthetisch
befriedigendem Stddtebaus. Sie verdienen lebhafte Anerkennung
und weitestgehende aufmerksame Beachtung nicht nur in Zirich,
sondern in allen in steter Ausdehnung begriffenen Stiddten und
Stéadtchen der Schweiz, deren Verpflichtung zu einer kiinstlerischen
Fortentwicklung umso grésser ist, je bedeutender die in ihnen
erhaltenen Schatze alter StadtschOnheiten sind. Nur dann wird
es moglich sein, mit der Zeit auch in den modernsten Stadtteilen
derart reichhaltige und lebendige Gesamtstrassenbilder zu erhalten,
wie sie uns die Gassen unserer Altstidte in ewig neuer Schonheit
bieten.

ZURICH. DR C. H. BAER.
346



	Über alten und neuen Städtebau

